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H -591 der Beilagen zu den Stenographischen ProtokQHen 
.......... , des N ational;tes XVIii. GesetzgebungspeFiode 

No . ........ .!:~.J A', 
Präs.: 3 a JAN. 1991, 

der Abgeordneten _ Pr.- I3;:P.PP~F.,. p.r.. Stippel, Klara Matter 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Hochschülerschaftsge­
setz 1973 geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Hochschülerschaftsgesetz 1973 geän­
dert wird: 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k e 1 I 

Das HochschUlerachaftsgesetz 1973, BGB1.Nr. 309, zuletzt geän­

dert durch daeBundesgesetz BGB1.Nr. 390/1986, wird wie folgt 

geändert: 

1. S 1 Ahs. 6 lautet: 
"(6) Oie aktive und passive Wahlberechtigung der Mit­

ql~eder ist nach einem Stichtag, der sieben Wochen vor dem 
erstem Wahl tag liegt, :z:u beurteilen." 

2. S 2 Ahs. 5 ~weiter Satz lautet: 

"Das Mitgliederverzeichnis hat Anqaben über Namen, 

Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Geburtsdä­
turn, Heimat- und Studienadresse sowie über die< Angehörigkeit 

zu Studienrichtung und Studienabschnitt zu enthalten." 

3. S 3 Ahs. 2 lautets 

"(2) Jeder Hochs~hUlerschaft geh8ren die Mitglieder der 

österreichiachen Hochschülerschaft gemäß § 1 Abs. 1 an, die 

an der jeweiligen HQchschule aufgenonunen sind oder inskri­
biert haben. tt 
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4. S 20 Aha. 2 lautet: 

"(2) Die Österreichische Hochschülerschaft ist ver;'" 

pflichtet, von jedem ihrer Mitglieder einen Mit~liedsbeitrag 

einzuheben, dessen H8he ~om ZentralausBchuß jeweils in der 

ersten Sitzung des Studienjahres für das nächstfolgende 

Studienjahr festgesetzt wird. Der Mitgliedsbeitra9 ist de­

r~rt festzusetzen, daß er im Studienjahr die Summe aus dem 

Grundbetrag von 270 5 und der Erhöhung gemäß der gültigen 

Steigerungsrate des Verbraucherpreisindex 1996 darstellt. 

Als gültige Steigerungsrate ist jener verlautbarte Wert vII 

zu betrachten, um den sich der Verbraucherpreisinde~ 1996 

mit Abschluß jenes Kalenderjahres verändert hat, das dem 

Studienjahr, in dem der Beschluß gefaßt wird, vorangeht .. Der 

sich hiedurch ergebende Beitrag pro Studienjahr ist auf 

ganze 10 S aufzurunden." 

5. § 20 Aha. 4 lautet: 
"(4) Die Einhebung eines besonderen Beitrages zur Er­

füllung der Aufgaben gemäß S 2 Abs. 1 11t. abis i bis zur 

Höhe des jeweiligen Hochschülerschaftsbeitrages durch die 

Österreichische Hochschülerschaft ist nach Maßgabe des Mehr­

aufwandes unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zulässig." 

Art i k e 1 IX 

Artikel I Z. 3 ist im Studienjahr 1990/91 mit der Maßgabe anzu­

wenden, daß der aeitrag für da~ nächstfolgende Studienjahr vorn 

Zentralausschuß in der ersten Sitzung des Sommersemesters fest­

zusetzen ist. 

Art i k e 1 Irr 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesmini­

ster für Wissenschaft und Forschung betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Ver­

zicht auf die Erzste Leuung dem Wiusenuchaftsau55chuß zuzuwei­

sen. 
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BEG R 0 N DUN G 

Zu Art. I z. 1 ; 

Durch die AHStG-Novelle 1989 wurae die Ißskriptionsfrist ver~ 
längert. Dies fUhrt dazu, daß neu Immatrikulierende des ÖH­

Wah!semesters bei späterem Immatrikulieren durch den relativ 

frühen Stichtag ihr Wahlrecht verlieren. Im Sinne eines mög­

lichst alle umfassenden Wahlrechtes und unter Beachtung der 
notwendigen Abläufe zur wahlvorbereitung ist eine Verkürzung 

der zeitspanne Stichtag - Wahl um eine Woche möglich und wün­
schenswert. 

Zu Art. I Z. 2 I 

In der praktischen ÖH-Arbeit hat sich gezeigt, daß die Datenart 

"Familienstand" weitestgehend entbehrlich ist. Das hauptsächli­
che Verwendungagebiet, Sozial informationen und Beratung für 

Studierende mit kindern/oder Ehegatten, wird in die allgemeinen 

Sozialbelanqe eingebunden. Dies schon deshalb, weil ein Voraus­

informationsstand bestehen Boll. 

Stattdeasen wird die Datenart "Geburtsdatum" dringend benötigt. 

Zahlreiche spezifiache Informationen für senioren, student/inn! 
en, unterschiedliche Altersgrenzen bei Familienbeihilfen, Sti­

pendien, Vergünstigungen und die Notwendigkeit altersgebundener 

Beratung erfordern eine nach dem Alter differenzierte vorgangs­
weiee. 

Zu Art. I Z. 3: 

Nach der geltenden Bestimmung sind studierende mehrerer Stu­

dienrichtungen nur tür den Hauptausschuß an jener Universität 

(Kunsthochschule) aktiv wahlberechtigt, an der sie immatriku­

liert sind. Davon besteht lediglich die Ausnahme für Studieren­
de, deren Studienrichtung oder deren kombinationspflichtige 

zweite Studienrichtung aufgrund der Studienvorschriften nicht 

oder nicht zur Gänze an der Universität (KUnsthochschule) ab­

solviert werden kann, an der die Immatrikulation erfolgte. Sie 
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sind auch tür den HauptauBschuß jener Universität (Kunst:hoch­

schule) wahlberechtigt, an der sie im Wahlsemester diese Stu­

dienrichtung inskribiert haben. Das Wahlrecht aller ordentli­

chen Hörer für die Organe, von deren Entscheidungen und Arbeit 

sie betroffen sein können, wird als demokratiepolitische Not­

wendigkeit erachtet. Legistisch erfordert dies das Abgehen von 
der Immatrikulation als Voraussetzung für die Mitgliedschaft 

bei der Hochschülerschaft einer Hochschule. Die Verwendung des 

Begriffes Inskription läßt unter Anwendunq des § 1 die Wahl­

teilnahme dieser Doppelstudent/inn/en für alle HauptausschUsse, 

Fakult8tavertretunqen und StudienrichtungBvertretungen, die eie 

betreffen, zu. 

Zu Art. I z .t, 
Bisher war der öH-Beitras an das Höch5tstipendium gekoppelt und 

konnte dabei. 0,5 - 1,5 Prozent davon (im Jahr) betragen. Dies 

bedeutet etwa für das Studienjahr 1991/92, für das schon jet2t 

geplant werden muß, einen Semesterheitrag von 155 - 455 S. 

Die ÖH hat dabei stets d1e un~erste Grenze gewählt (für 1990/91 

also unter NichtberUcksichtigung der erst im Juli 1990 be­

schlossenen Stipendiennovelle 145 S). 

Die Bindung an das Höchststipendium erweiBt sich jedoch zuse­

hends als Nachteil. Zum einen wirken sich Erhöhungen einzelner 

zusatzbeträge nach dem Studienförderungsgeeetz zu stark aus, 

zum anderen wird jede positive Leistung in der politischen 

Durchsetzung von Stipendienerhöhungen zur - keineswegs notwen­

digen - Mehrbelastung der Kollegen. Nicht zuletzt fließt auch 

keine Betrachtung des Bezieherkreises in die Berechnung ein. 

Das Gesagte gilt in wesentlichen Teilen auch dann, wenn etwa 

der Grundbetrag des Stipendiums oder andere im SLudienförde­

rungsgesetz genannte BetrKge herangezogen werden. 

Es soll deshalb von der Bindung an das Höchststipendium abge­

gangen und eine um jeweils etwa eineinhalb Jahre verzögerte 

Bindung an die Inflationsrate erfolgen. Aus Gründen der einfa­

chen Berechnung wird dabei der Index 1986 herangezogen. 
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Die vorgelegte Fassung hätte folgende Auswirkungen: 

Studienjahr 1991/92. ÖH-Beitrag pro Semester 145 5 (wie 

1990/91) statt zumindest 155 S 

(Beschluß im WS 1990/91; Heranziehung des VPI-Wertes 1999; 

106, errechneter Wert 91/92 ~ 286,2, aufgerundet 290, pro Seme­

ster daher 145 S). 

Studienjahr 1992/93: öH-Beitrag pro semester 150 S statt je 

nach Stipendienerhöhung etwa 165 - 175 S 

(Beschluß NS 1991/92, Heranz1ehung des VPI-Wertee 1990 ca. 
109,2, errechne~er Wert 92/93 ~ 294,84, aufgerundet 300, pro 

Semester daher 150 S). 

Zugleich 6011 die Oberschreitungsmöglichkeit gestrichen werden. 

Es hat sich nämlich in den letzten Jahren gezeigt, daß bei Auf­

bringung zuaätzlicher Mittel aus dem privaten Bereich und bei 

sparsamer Wirtschaftsführung die Aufgaben der ÖH mit einem 

indexangepaßten Beitrag von etwa 150 S zu erfüllen sind. 

Zu Art. I Z! Si 

Durch die Neuformulierung des S 20 Ahs. 1 entfällt dort auch 

der Spielraum bei der Festsetzung des öH-Beitrages. In seiner 

Sitzung vom 12. Dezember 1990 hat der Zentralausschuß der 

Österreichischen Hochschülerachaft allerdings bei der einhelli­

gen unterstützung der Änderunsen im S 20 auch die Meinung ver­

treten, daß für besondere Ausnahmefälle ein Zueatzbetrag ~um 

Mitg~Ledabeitra9 möglich sein sollte. Dies auch dann, wenn 

schon im Hinblick auf die interne politische Zusammensetzung 

langfristig von der Tatsache ausgegangen werden kann, daß kein 

Zusdtzbetrag beschlossen wird. 

Durch die Erweiterung duf den Aufgabenkanon des § 2 Aba. 1 er­

gibt sich dabei ein genügend breiter Raum für Beschlüsse, die 

nunmehr nur mehr bis zum Doppelten des Mitgliedsbeitrages 

können. 
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